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Zivilschutzartikel — Ja

-ü- Dem Umstand Rechnung tragend, dass die

Zivilschutzgesetzgebung einer einwandfreien, verfassungsmässigen

Grundlage bis anhin entbehrt hat — der

immer noch gültige Bundesbeschluss aus dem Jahre 1934
über passiven Luftschutz der Zivilbevölkerung war und
ist ein Dringlichkeitsbeschluss —, legen Bundesrat und

Bundesversammlung Volk und Ständen einen Artikel
22bis über den Zivilschutz zum Entscheide vor. Die
neue Verfassungsbestimmung lautet:

1. Die Gesetzgebung über den zivilen Schutz der Bevölkerung

gegen die Auswirkungen von kriegerischen Ereignissen
ist Bundessache.

2. Die Kantone sind vor Erlass der Ausführungsgesetze
anzuhören. Ihnen ist der Vollzug unter der Oberaufsicht des

Bundes zu übertragen.

3. Das Gesetz bestimmt die Beiträge des Bundes an die
Kosten der mit dem Zivilschutz verbundenen Massnahmen.

4. Der Bund ist befugt, die Schutzdienstpflicht durch

Bundesgesetz einzuführen. Die Schutzdienstpflicht weiblicher
Personen hat sich auf die Hauswehren zu beschränken; im

übrigen beruht die Dienstleistung der weiblichen Personen

auf Freiwilligkeit.
5. Das Gesetz ordnet die Versicherung und den Erwerbsersatz

der Schutzdienst Leistenden.

6. Die Organisationen des Zivilschutzes können auch zur
Nothilfe bei Katastrophen beigezogen werden.

Für den Schutz der Zivilbevölkerung im Kriegs- und

Katastrophen fall vorzusorgen, gehört in der Jetztzeit zu

den staatlichen Militärhoheiten und fällt im Bundesstaat

naturgemäss in die Kompetenzen des Bundes. Der Abs. 1

bringt nichts anderes als diesen selbstverständlichen

juristischen und militärpolitischen Sachverhalt zum
Ausdruck. Verbunden damit ist eine vorläufige Definition
dessen, was Zivilschutz ist: nämlich der Schutz der

Zivilbevölkerung gegen die Auswirkungen von kriegerischen

Ereignissen, wobei — nach Abs. 6 — die Organisation

des Zivilschutzes auch zur Nothilfe bei Katastrophen
beigezogen werden kann. Der bundesrätliche Entwurf hatte
noch genauer den Zivilschutz definiert als Schutz und

Betreuung der Bevölkerung und deren Güter durch zivile
Massnahmen, die geeignet sind, die Auswirkungen von
kriegerischen Ereignissen zu verhindern oder zu mildern.
Diese Formulierung wird für die Ausführungsgesetzgebung

bedeutungsvoll bleiben.

Wir sind im übrigen über Wesen, Sinn und Tragweite

des Zivilschutzes näher orientiert auf Grund des

Vorentivurfes des Eidg. fustiz- und Polizeidepartements
vom 22. November 1955 zu einem Bundesgesetz über
den Zivilschutz. Dieser Entwurf, der wohl in seinen

Grundzügen Gesetz werden wird, hält sich an das bereits
durch die Verordnung des Bundesrates vom 26. Januar
1934 über Zivilschutz- und Betreuungsorganisationen
bewährte Schema, nämlich die Aufteilung in Hauswehren,
betriebliche und örtliche Schutzorganisationen. Dieses

Organisationsschema bildete und bildet weiterhin die

Grundlage für den seit einigen Jahren vorsorglich und

weitsichtig an die Hand genommenen Neuaufbau des

schweizerischen Zivilschutzes.

Den Hauswehren ist die Aufgabe gestellt,
Schutzmassnahmen innerhalb einzelner Häuser oder Gebäudegruppen

vorzubereiten und durchzuführen, nämlich die

Verhütung und Bekämpfung von Brandausbrüchen, die

Ausstattung von Schutzräumen, die Hilfe an Verletzte,
die Behebung kleiner Schäden und die Sicherung der

Verdunkelungsmassnahmen. Für diesen Teil der Zivil-
schutzorganisation braucht es eine in die Hunderttausende

gehende Zahl von Helfern. Es ist ausgeschlossen,

Hauswehren auf Grund blosser Freiwilligkeit
durchzuführen. Abs. 4 des neuen Verfassungsartikels ermächtigt

daher den Bund, die Schutzdienstpflicht durch
Bundesgesetz einzuführen, und zwar, was die Hauswehren

betrifft, auch für weibliche Personen. In den anderen
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